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LITTERÆE CONFIRMATORIX PRIVILEGII DE NON

EVOCANDO , CHRISTOPHORO MARCHIONIBADENSI

A MAXIMILIANO ROM . REGE DATÆ .

ANNꝶOrε τν KXK̃CV .

Ex Arcliiuo Badenſi .

W. MAXITNMIILIIAN vVon Gottes Gnaden , Römiſcher König , zu

allen Zeiten Mehrer des Reichs , zu Hungarn , Dalmatien ,

Croatien &c . König , Ertzhertzog zu Oeſterreich , Herzog zu Burgundi ;

zu Lotterik , zu Brabant ; zu Steyr ; zu Kärndten , zu Crain , zu Lim -

burg , zu Lutzemburg vnd zu Geldern , Grav zu Flandern , zu Hab -

ſpurg , zu Tirol , zu Pfirdt , zu Kiburg , zu Artois vnd zu Burgundi ,

Pfallentzgrav zu Hennigaw , zu Holland , zu Seland , zu Namur vnd

zu Zutphen , Marggrav des heiligen Römiſchen Reichs vnd 2u Burgaw ,

Landgrav im Elſaſs , Herr zu Friſsland , vff der Windiſchen Mark , zu

Portenau , zu Salins vnd zu Mecheln &c . bekhennen offentlich mit

diſem brieff vnd thun kundt allermänniglich , daſs vnſs der Hochge -

bohren , Chriſtoph , Marggrav zu Baden vnd Graf zu Sponheim , vnſer

lieber Oheim vnd Fürſt , einen Brief von weilent dem Durchleuchtig -

ſten Fürſten , Herrn Friderichen Römiſchen Keyſser , löblicher Gedächt -

nüſs , vnſerm lieben Herrn vnd Vatter auſsgangen , hat fürbringen laſ -

ſen , der von Wort zu Wort alſo lautet : ( 5 )

( σ Vid . ſupra Num . CCCLXXXIV .
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Vnd vns darauf demütiglich angeruffen vnd gebetten , daſs Wir
ihme ſolche freiheit vnd brieffe mit allen ihren Innhaltungen vnd be -

greiflungen zu vernewen , confirmiren vnd 2u beſtetten gnediglich ge -
ruchten , des haben Wir angeſehen folch ſein demutig zimlich bette ,
auch die annehmen vnd getrewen Dienſte „ ſo er vnſs vnd dem Reich

offt williglichen gethan hat vnd hinfür in künftig Zeit wohl thun mag
vnd ſoll vnd darumb mit wohlbedachtem Mut vnd gutem Rat , demſel -

ben Marggrav Chriſtophen , die obberührten Freiheit vnd brieff in allen

Ihren Inhaltungen , Meynungen vnd begreiffungen , alſs Römiſcher
König , gnädiglich ernewet , confirmirt vnd beſtett , Ernewern , confir -

miren vnd beſtetten ihme die auch von Römiſcher Königlicher maclit

Wilsentlich in Kraft diſs briefs vnd meynen vnd wöllen , dafs der je ta -

gemelt Marggrav Chriſtoph , ſein erben , die Iren , noch Ire Güter dar -

wider nit angelangt , getrungen , nach beſchwert werden , ſonder ohn

Irrung dabey bleiben vnd ſich der nach ihrer Ausweiſung geruhlich ge-
brauchen vnd genieſsen ſollen vnd mögen , von aller männiglich vnver -

hindert vnd gebieten darauf allen vnd jeglichen Churfürſten , Fürſten ,
Geiſtlichen vnd Weltlichen , Prelaten , Graven , Freyen , Herren , Rit -

tern , Knechten , Haubtleuten , Vizthumben , Vögten , Pflegern , Ver -

Weſern , Ambtleuten , Schultheiſsen , Burgermeiſtern , Hofrichtern

Landrichtern , Richtern , Räten , Burgern vnd Gemeinden vnd ſonſt al -

len andern vnſern vnd des Reichs Vnderthanen vnd getrewen , in Was

Würden , Staats oder Weſens die ſeyn , ernſtlich vnd veſtiglich vnd

wöllen , daſs Sie die obgenanten Marggraf Chriſtophen , ſein erben vnd

die ihren , an den vorgemelten Freiheiten vnd Briefe vnd dieſer vnſer

Königlicher Ernewerung , Confirmation vnd beſtättung nit irren , noch
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hindern , Sonder Syn der , alſs vorſteht , geruhiglich gebrauchen , ge -

nieſsen vnd güntzlich dabey bleiben laſsen vnd hiewider nit thun , noch

881¹

ſey vnſer vnd des Reichs ſchwäre Vngnad vnd Straſſe vnd darzu die

jemand andern zu thun ge ſtatten in kein Weyſs , als lieb einem jeden

poene in dem obgeſchriben Brieff begriflen , zu vermeyden , mit Vr -

kund diſs briefs , beſigelt mit vnſerm Königlichen anhangenden Inſigel .

Geben in vnſer vnd des Heiligen Reichs Statt Wormbs , am Drey vnd

Zwenzigſten Tag des Monats Junii , nach Chriſti Geburt , vierzehen -

hundert vnd im Fünf vnd Neunzigiſten , vnſerer Reiche des Römiſchen

im zehenden vnd des Hungariſchen im Sechſsten Jahren .
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Geene .

LITERÆF PHILIPPTI ARCHIDUCIS , CUIBUS CHRI -

STOPHORUM MARCHIONEM LOCUMTENENTEM

SUuNm IN CIVITATE VIRDUNENSI

CONSTITVUIT .

ANN O M . CCC . OGCQXCVI

Ex Tabulario Bada - Durlacenſi .

u1IIPPE par la grace de dieu Archidue dauſtrice duc de bour -

goingne de Lothr — de brabant de Stier de Carinte de Car -

niold de lembourg de Luxembourg & de Gheldres conte de habſpourg
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